
Satzung des Turn- und Sportvereins Seckmauern 1912 e.V. 

 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen Turn- und Sportverein Seckmauern 1912 e.V.. 

Der Verein hat seinen Sitz in der Gemeinde Lützelbach, Ortsteil Seckmauern. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein hat zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss von 

parteipolitischen, konfessionellen, beruflichen, rassischen und militärischen Gesichtspunkten den 

Sport zu fördern. Dieser Zweck wird durch Förderung des Breitensports, durch Vorträge und sonstige 

Veranstaltungen erreicht. Der Verein verfolgt diese Ziele ausschließlich und unmittelbar durch 

eigenes Wirken auf gemeinnütziger Grundlage im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 

der Abgabenordnung 1977 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 

3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) 

geändert worden ist) gemäß der §§ 51 ff AO) und zwar insbesondere dadurch, dass er den 

Mitgliedern alle Baulichkeiten, Sportanlagen und sonstigen Geräte zur Verfügung stellt. 

 

(2) Seine Tätigkeit ist selbstlos, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige 

Gewinne dürfen nur für den Satzungszweck des Vereins verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als solche auch keine sonstigen Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. Es darf darüber hinaus keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den 

Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. Die Führung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist ausgeschlossen, soweit er im 

Rahmen der Vorschriften der §§ 65 und 68 AO betrieben wird. 

 

(3) Die Inhaber von Vereinsämtern (Vorstandsmitglieder) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß einer ehrenamtlichen Tätigkeit, so kann 

ein ehrenamtlicher oder auch hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden. Für diese 

Geschäfte dürfen aber keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen gewährt werden (gilt bei 

hauptamtlicher Geschäftsführung). Davon unabhängig kann für die Mitglieder ein Anspruch auf 

Auslagenersatz im Rahmen der steuerlichen Höchstgrenzen bestehen, sowie dem Vorstand für seine 

Vorstandstätigkeiten eine angemessene Vergütung gezahlt werden. 

 



§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden. 

 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Bei Minderjährigen ist der 

Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den 

Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrages muss er gegenüber dem 

Antragsteller nicht begründen. Die Aufnahme von Jugendlichen richtet sich nach den Vorschriften 

des Landessportbundes Hessen e.V.. Für jugendliche Mitglieder besteht eine Jugendabteilung. 

 

(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, 

die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 

ernennen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 

Frist von einem Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es: 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt, 

oder 

b) ist ein Mitglied nach erfolgter Mahnung länger als 1 Monat mit seinem Mitgliedsbeitrag im 

Verzug, kann es aus der Mitgliederliste gestrichen und aus dem Verein ausgeschlossen 

werden. 

(4) Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 

Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 

Mitgliederversammlung. 

 



(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 

seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und bei Wechsel des Wohnorts oder der Bankverbindung, dieses 

dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. Außerdem hat jedes Mitglied, soweit es in seinen Kräften 

steht, das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

 

(3) Aktive Mitglieder aller Sparten sind verpflichtet, innerhalb eines jeden Geschäftsjahres 

mindestens einen Arbeitsdienst für den Verein zu verrichten. Bei aktiven Mitgliedern unter 16 Jahren 

ist der Arbeitsdienst von einem der Erziehungsberechtigten zu erbringen. 

Der jeweils zu verrichtende Arbeitsdienst wird vom Verein jeweils festgelegt und im Vorfeld eines 

notwendigen Einsatzes bekannt gegeben. 

Sollte im Beitragsjahr kein Dienst geleistet worden sein, fällt eine Aufwandsentschädigung an. Diese 

wird dann mit dem Beitrag des folgenden Jahres eingezogen 

 

§ 6 Mitgliedsbeitrag, Aufwandsentschädigung und Aufnahmegebühr 

(1) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt. Der Beitrag ist 

jeweils zum 1. eines Kalenderjahres fällig. Der Beitrag ist im Voraus zu entrichten.  

 

(2) Die Aufwandsentschädigung für nicht geleistete Arbeitsdienste beträgt 80,00 Euro und kann 

durch den Vorstand angepasst werden. 

 

(3) Geraten Mitglieder des Vereins in eine Notlage, können die Beiträge und eventuelle 

Aufwandsentschädigungen entweder gestundet werden oder für die Zeit der Notlage teilweise oder 

ganz erlassen werden. Der Stundungs- Erlassantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der 

über diesen entscheidet. 

 

(4) Ehrenmitglieder sind von der Zahlung jeglicher Gebühren und Beiträge befreit. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, die jeweils 

einzelvertretungsberechtigt sind. Zum erweiterten Vorstand gehören auch der/die Schriftführer/in 

und der/die Kassierer/in. 

 



(2) Der Vorstand(im Sinne des § 26 BGB) kann einen Geschäftsführer (als besonderen Vertreter im 

Sinne des § 30 BGB) bestellen. Die Bestellung eines Geschäftsführers ist nicht zwingend. Sein 

Aufgabenkreis und der Umfang seiner Vertretungsmacht werden bei seiner Bestellung festgelegt. Der 

Geschäftsführer kann ehrenamtlich oder auch hauptamtlich für den Verein bestellt werden. 

Der Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis entspricht grundsätzlich dem Umfang der 

Vertretungsmacht. Der Geschäftsführer ist an Weisungen des Vorstandes (Vorstand im Sinne des § 

26 BGB) gebunden (Vorstand im Sinne von § 26 BGB). Dem Vorstand (Vorstand im Sinne des § 26 

BGB) ist durch die Einsetzung eines Geschäftsführers nicht die Entscheidung über Angelegenheiten 

der rechtsgeschäftlichen Vertretung entzogen. 

 

§ 9 Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 

Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung, einschließlich der Aufstellung 

der Tagesordnung 

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts 

d) die Aufnahme neuer Mitglieder 

 

§ 10 Bestellung des Vorstandes 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben; mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch die 

Mitgliedschaft im Vorstand. Dies gilt auch für den Geschäftsführer. Die Wiederwahl oder die 

Abberufung eines Vorstandsmitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein 

Vorstandsmitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

 

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, so sind die verbleibenden 

Vorstandsmitglieder berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 

(3) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

  



§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden von einem der Vorsitzenden 

einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die 

Entscheidung auf die nächste Sitzung zu vertagen. 

 

(2) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie 

von einem der Vorsitzenden zu unterschreiben. 

 

(3) Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einem Vorschlag oder 

Beschluss schriftlich zustimmen. 

 

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

a) Änderung der Satzung, 

b) Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und die Festsetzung einer Aufnahmegebühr, 

c) Die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 

d) Die Wahl und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes, 

e) Die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstandes, 

f) Die Auflösung des Vereins. 

 

§13 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche 

vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 

beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom 

Vorstand aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 

entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; 

dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderung der Mitgliedsbeiträge oder 

Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

 



(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine 

Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu 

geben. 

 

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von einem der Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung kann Tagesordnungspunkte absetzen und weitere 

Tagesordnungspunkte beschließen.  

 

(3) Die Abstimmung erfolgt durch einfaches Handzeichen. Die Mitgliederversammlung kann auch 

eine andere Art der Abstimmung beschließen. Ein Antrag ist angenommen, wenn er einfache 

Stimmenmehrheit erhält. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung des Antrages. Ungültige Stimmen 

bzw. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 

(4) Eine Mehrheit von 2/3 der Mitglieder ist erforderlich, wenn Gegenstand der Beschlussfassung die 

Satzungsänderung oder die Auflösung des Vereins ist. 

 

(5) Die Änderung des Satzungszwecks kann nur von den anwesenden Mitgliedern einstimmig 

beschlossen werden. 

 

(6) Finden Neu- oder Ergänzungswahlen statt, erfolgt die Abstimmung per Handzeichen. Auf Wunsch 

kann die Abstimmung auch schriftlich erfolgen. Es ist derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der 

abgegebenen Stimmen erhalten hat. Stimmen, deren Ungültigkeit der Vorsitzende der Versammlung 

feststellt, gelten als nicht abgegeben. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten, so findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, die die meisten Stimmen auf 

sich vereinigt haben. Gewählt ist derjenige, der in der Stichwahl die meisten Stimmen erhält; bei 

Stimmgleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden der Versammlung zu ziehende Los.  

 



(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und dem Schriftführer zu 

unterzeichnen ist. 

 

§ 15 Datenschutz 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und 

Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere 

um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und 

Funk) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein. 

 

(2) Als Mitglied des [Landessportbundes …, Fachverbandes …, Landesverband …, Bundesverband etc.] 

ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt 

werden an [Empfänger mit Adresse … Namen und Alter der Mitglieder, Namen der 

Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummer und E-Mail-Adresse]. 

 

(3) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb [ggf. anderer Zweck / Aufgabe] sowie sonstigen 

satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 

seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und 

Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft 

insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und Torschützen, 

Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Versammlungen anwesende 

Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten 

beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – 

soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder 

Geburtsjahrgang.  

 

(4) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen 

und Geburtstage seiner Mitglieder [ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten]. Hierbei werden Fotos 

von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- 

sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich – 

Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter 

Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – 

auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf 



Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 

Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein 

oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine 

beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu 

welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, 
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Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des 

widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / 

Übermittlungen.  

 

(5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 

sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 

Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die 

Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) 

benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, 

dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.  

 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über 

die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist 

dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf 

ist nicht statthaft.  

 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 

seiner Daten 

 

§16 Ordnungsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Satzung oder die Anordnung von 

Vereinsorganen 

(1) Wegen schuldhaften Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Satzung (oder der Satzung der 

übergeordneten Verbände) und gegen Anordnungen der Vereinsorgane ist die Vorstandschaft 

berechtigt, folgende Ordnungsmaßnahmen über die Mitglieder zu verhängen: 

a) Verweis 



b) Ordnungsgeld bis zu 200,00 € 

c) Disqualifikation bis zu einem Jahr 

d) Ein zeitlich unbegrenztes Verbot des Betretens und der Benutzung der Sportanlagen, 

e) Ausschluss aus dem Verein unter der Voraussetzung des § 4 Ziff. 3 der Satzung. 

(2) Jeder Ordnungsbescheid ist dem betroffenen Mitglied mittels eingeschriebenem Brief zuzustellen. 

 

(3) Über den Antrag auf Ausschluss, der von jedem ordentlichen Mitglied unter Angabe von Gründen 

und Beweisen bei dem Vorstand gestellt werden kann, entscheidet der Vorstand. Zu dem Ausschluss 

ist eine Mehrheit von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes notwendig. 

 

(4) Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Ausgeschlossenen innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Zustellung des Ausschlussbescheids das Recht der Berufung an die vom Vorstand 

innerhalb eines Monats einzuberufende Mitgliederversammlung zu, deren einfache 

Mehrheitsentscheidung endgültig ist. Von dem Zeitpunkt ab, an dem das auszuschließende Mitglied 

von der Einleitung des Ausschlussverfahrens in Kenntnis gesetzt wird, ruhen die 

Mitgliedschaftsrechte und das Mitglied ist verpflichtet, alle in seiner Verwahrung befindlichen 

vereinseigenen Gegenstände, Urkunden usw. unverzüglich an den Vorstand zurück zu geben. 

 

§ 17 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigender 

Zwecke 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die Vorsitzenden des Vorstandes gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine andere Person beruft. 

 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Gemeinde Lützelbach, die es ausschließlich und unmittelbar für 

gemeinnützige Zwecke des § 2 der Satzung zu verwenden hat. 

 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit 

entzogen wird. 

  



§ 18 Inkrafttreten der Satzung 

Die neue Satzung wurde von der ordentlichen Mitgliederversammlung am xx.xx.2018 beschlossen 

und ist mit diesem Tage rechtsgültig. Hiermit wird die Satzung vom 26.03.1994, zuletzt geändert 

durch Mitgliederversammlung am 01.04.2016 ungültig. 

 

Lützelbach, den xx.xx.2018 


